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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 RJ 85/00
Datum 05.12.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 19 RJ 14/02
Datum 16.10.2002

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
05.12.2001 aufgehoben. Die Beklagte wird unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom
16.11.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 31.01.2000 verurteilt,
dem KlÃ¤ger ab 01.09.1999 Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.
II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger 2/3 der auÃ�ergerichtlichen Kosten fÃ¼r beide
RechtszÃ¼ge zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob dem KlÃ¤ger Rentenleistungen wegen
BerufsunfÃ¤higkeit (BU) zustehen.

Der am 1956 geborene KlÃ¤ger hat bis Januar 1993 in seinem erlernten Beruf als
Zimmermann gearbeitet. Nachdem die RentenantrÃ¤ge vom 31.05.1994 und
16.01.1997 â�� wie auch die anschlieÃ�enden Klageverfahren â�� erfolglos
geblieben waren, beantragte der KlÃ¤ger, der 1992 eine ausgedehnte kavernÃ¶se
Lungentuberkulose mit Kehlkopfbeteiligung durchmachte, am 09.09.1999 Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Die Beklagte lieÃ� ihn von Dr.K.
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untersuchen, der im Gutachten vom 19.10.1999 eine wiederkehrende obstruktive
Bronchitis mit Lungenemphysem bei mÃ¤Ã�iger Hausstauballergie, weiterhin nicht
aktive Morbus Koch der Lunge, eine Neigung zu erhÃ¶hten Blutdruckwerten und ein
WirbelsÃ¤ulensyndrom mit muskulÃ¤ren Verspannungen feststellte. Nachdem der
SachverstÃ¤ndige noch leichte TÃ¤tigkeiten mit bestimmten
FunktionseinschrÃ¤nkungen vollschichtig fÃ¼r mÃ¶glich hielt, lehnte die Beklagte
mit Bescheid vom 16.11.1999 und Widerspruchsbescheid vom 31.01.2000 den
Rentenantrag ab und verwies den KlÃ¤ger auf ihm zumutbare andere TÃ¤tigkeiten.

Das Sozialgericht Bayreuth (SG) hat die Unterlagen des Ã�rztlichen Dienstes des
Arbeitsamtes Coburg, die Schwerbehindertenakte des AVF Bayreuth und einen
Befundbericht und die Unterlagen von Dr.S. zum Verfahren beigezogen. Als
Ã¤rztlicher SachverstÃ¤ndiger hat Dr.R. das Gutachten vom 23.01.2001 erstattet, in
dem er nur leichte TÃ¤tigkeiten mit funktionellen EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r zumutbar
hielt. Zu der gleichen sozialmedizinischen Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens
des KlÃ¤gers ist auch der auf Antrag des KlÃ¤gers gehÃ¶rte Internist, Neurologe
und Allergologe Dr.H. im Gutachten vom 11.07.2001 gelangt.

Durch Urteil vom 05.12.2001 hat das SG die Klage abgewiesen. Es hat die
Auffassung vertreten, es kÃ¶nne dahinstehen, ob der KlÃ¤ger seiner zuletzt
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit als Zimmermann aus gesundheitlichen GrÃ¼nden noch
gewachsen sei. Denn es sei nach den AusfÃ¼hrungen von Dr.R. und Dr.H. davon
auszugehen, dass der KlÃ¤ger TÃ¤tigkeiten als Kontrolleur, WarenprÃ¼fer oder
EndproduktprÃ¼fer, als Verwalter eines Holzlagers oder als Berater fÃ¼r
Ausbauvorhaben im Wohnbereich ausÃ¼ben kÃ¶nne. Damit sei der KlÃ¤ger nicht
berufsunfÃ¤hig, er habe deshalb erst recht keinen Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU).

Mit der hiergegen eingelegten Berufung macht der KlÃ¤ger im Wesentlichen
geltend, die vom SG angenommenen VerweisungstÃ¤tigkeiten seien ihm nicht
zumutbar. Hinsichtlich seiner gesundheitlichen und sozialen Situation weist er
darauf hin, er habe 1992 eine schwerste Lungenerkrankung gehabt, die ihn fast das
Leben gekostet hÃ¤tte. Seitdem kÃ¶nne er nicht mehr erwerbstÃ¤tig sein. Er sei auf
Dauer arbeitsunfÃ¤hig geschrieben, sein Hausarzt halte ihn bereits seit 1994 fÃ¼r
nicht mehr leistungsfÃ¤hig.

Der KlÃ¤ger beantragt nur noch, das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
05.12.2001 aufzuheben und die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom
16.11.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 31.01.2000 zu
verurteilen, Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit auf Grund des Antrags vom
09.09.1999 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, der KlÃ¤ger sei gesundheitlich noch in der Lage,
die TÃ¤tigkeiten als Lagerverwalter, QualitÃ¤tsprÃ¼fer und eine Verkaufs- und
BeratungstÃ¤tigkeit auszuÃ¼ben.
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Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestands wird auf den Inhalt der Gerichtsakten beider
RechtszÃ¼ge, die frÃ¼heren Klageakten des SG Bayreuth S 11 Ar 337/95 und S 11
RJ 1072/97 sowie die Unterlagen der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist nach Â§ 143 Sozialgerichtsgesetz (SGG) statthaft; sie ist form- und
fristgerecht eingelegt (Â§ 151 SGG) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.

Das Rechtsmittel des KlÃ¤gers ist auch im Sinne des zuletzt gestellten Antrags
begrÃ¼ndet. Denn der KlÃ¤ger ist berufsunfÃ¤hig im Sinne des Gesetzes. Nach Â§
43 Abs 1 aF Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) haben Versicherte bis zur
Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen BU, wenn sie 1.
berufsunfÃ¤hig sind, 2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der BU drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge geleistet und 3. vor Eintritt der BU die allgemeine Wartezeit
erfÃ¼llt haben.

SÃ¤mtliche Anspruchsvoraussetzungen werden vom KlÃ¤ger erfÃ¼llt. Nach dem
aktenkundigen Versicherungsverlauf sind sowohl die allgemeine Wartezeit von
fÃ¼nf Jahren (Â§ 50 Abs 1 Nr 2 SGB VI) als auch die erforderliche Beitragsdichte (Â§
43 Abs 1 Nr 2 SGB VI) und damit die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen BU gegeben.

Beim KlÃ¤ger liegt auch BU im Sinne des Gesetzes vor. Nach Â§ 43 Abs 2 SGB VI ist
berufsunfÃ¤hig ein Versicherter, dessen ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen eines kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Zwischen den Beteiligten ist nicht
streitig, dass der KlÃ¤ger seinen bisherigen Beruf als Zimmermann aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht mehr ausÃ¼ben kann. Daran hindern ihn die
Folgen der 1992 durch gemachten Lungentuberkulose: 1. Zustand nach beidseitiger
Lungentuberkulose mit ausgeprÃ¤gten beidseitigen Streuherden ohne Anhalt fÃ¼r
eine Reaktivierung. 2. Rezidivierende obstruktive Bronchitiden im Rahmen einer
chronisch obstruktiven Bronchitis; deutlich erhÃ¶hte AtemwegswiderstÃ¤nde. 3.
Deutliche Ã�berblÃ¤hung, erhebliche DiffusionsstÃ¶rung, Belastungshypertonus.
Auf Grund dieser GesundheitsstÃ¶rungen ist die LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
dahingehend eingeschrÃ¤nkt â�� auch darÃ¼ber besteht zwischen den Beteiligten
kein Streit -, dass er nur noch in der Lage ist, leichte Arbeiten vollschichtig zu
verrichten. Die ihm zumutbaren TÃ¤tigkeiten sollten im Wechselrhythmus erfolgen
ohne Exposition gegenÃ¼ber inhalativen Noxen, NÃ¤sse, KÃ¤lte sowie Zugluft und
ohne Akkordleistung.

Zwar zieht der Umstand, dass ein Versicherter seinen zuletzt ausgeÃ¼bten Beruf
nicht mehr verrichten kann, nicht ohne weiteres die Annahme des Leistungsfalles
der BU nach sich. Vielmehr ist anhand der Kriterien des Â§ 43 Abs 2 SGB VI zu
ermitteln, ob der Versicherte noch zumutbar auf andere TÃ¤tigkeiten verwiesen
werden kann. Dabei umfasst der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die
ErwerbsfÃ¤higkeit eines Versicherten zu beurteilen ist, alle TÃ¤tigkeiten, die seinen
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KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihm unter BerÃ¼cksichtigung der
Dauer und des Umfangs seiner Ausbildung sowie seines bisherigen Berufs und der
besonderen Anforderungen seiner bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden
kÃ¶nnen (Â§ 43 Abs 2 Satz 2 SGB VI).

Vorliegend ist davon auszugehen â�� darÃ¼ber besteht zwischen den Beteiligten
auch kein Streit -, dass der KlÃ¤ger Berufsschutz als Facharbeiter im Sinne des vom
BSG entwickelten Mehrstufenschemas genieÃ�t. Als Facharbeiter mit einem
anerkannten Ausbildungsberuf sind ihm nach Â§ 43 Abs 2 SGB VI nicht nur
TÃ¤tigkeiten aus seinem bisherigen, fÃ¼r die Anerkennung des Berufsschutzes
maÃ�gebenden Qualifikationsbereich, sondern auch solche der nÃ¤chstniedrigen
Gruppe (des Mehrstufenschemas) zumutbar, soweit er dadurch weder in seinem
beruflichen KÃ¶nnen und Wissen noch bezÃ¼glich seiner gesundheitlichen KrÃ¤fte
Ã¼berfordert wird (BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr 137).

Nach der Rechtsprechung des BSG (SozR 2200 Â§ 1246 Nr 147) muss es sich bei
den der Gruppe "sonstige Ausbildungsberufe" entnommenen
VerweisungstÃ¤tigkeiten um solche handeln, die der Betroffene nach einer
Anlernzeit von hÃ¶chstens drei Monaten wettbewerbsfÃ¤hig ausÃ¼ben kann, die
aber objektiv fÃ¼r einen ungelernten Arbeiter eine mindestens drei Monate
umfassende (betriebliche oder Ã¼berbetriebliche) Ausbildung erfordern.

Im Hinblick auf die beim KlÃ¤ger vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen und deren
Auswirkungen auf seine Einsetzbarkeit ist der Senat zu der Ã�berzeugung gelangt,
dass der KlÃ¤ger nicht zumutbar auf andere qualifizierte AnlerntÃ¤tigkeiten
verwiesen werden kann.

Dies gilt schon fÃ¼r die von der Beklagten benannte VerweisungstÃ¤tigkeit eines
QualitÃ¤tsprÃ¼fers (MaÃ�- und MesstÃ¤tigkeiten, KontrolltÃ¤tigkeiten bei
Serienartikeln, die im Sitzen auf MaÃ�haltigkeit und GÃ¼te geprÃ¼ft werden).
UnabhÃ¤ngig davon, ob der KlÃ¤ger medizinisch gesehen fÃ¼r solche TÃ¤tigkeiten
Ã¼berhaupt geeignet ist, ist nach dem Ergebnis zahlreicher berufskundlicher
AuskÃ¼nfte des LAA Bayern AuÃ�enstehenden der Zugang zu solchen TÃ¤tigkeiten
verwehrt. Denn PrÃ¼f- und KontrolltÃ¤tigkeiten auf einer einem Facharbeiter
zumutbaren Qualifikationsstufe, die auÃ�erdem die RÃ¼cksichtnahme auf
verschiedene Leistungsminderungen zulassen, sind erfahrungsgemÃ¤Ã�
AuÃ�enstehenden nicht zugÃ¤nglich; sie werden in der Regel innerbetrieblich mit
langjÃ¤hrigen, oft unkÃ¼ndbaren, bewÃ¤hrten, mit den Produkten und
Produktionsverfahren vertrauten leistungsgeminderten Mitarbeitern besetzt.

Die bis zur Facharbeiterebene in der Regel erforderlichen, eigentlichen
Lagerarbeiten kann der KlÃ¤ger nicht mehr verrichten, denn diese beinhalten
erfahrungsgemÃ¤Ã� mindestens mittelschwere, zum Teil auch schwere
Belastungen, insbesondere entsprechende Hebe- und Tragebelastungen, unter
UmstÃ¤nden auch Besteigen von Leitern, teilweise auch Arbeiten im Freien bzw
unter WitterungseinflÃ¼ssen. Eine LagerverwaltertÃ¤tigkeit, bei der der KlÃ¤ger
selbst kÃ¶rperlich mitarbeiten mÃ¼sste, scheidet daher aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden aus. Der Lagerverwalter, der solche mittelschweren und schweren
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TÃ¤tigkeiten nicht mehr verrichten muss, hat sicher zu stellen, dass die
Warenannahme und Eingangskontrolle ordnungsgemÃ¤Ã� erfolgt, die
verschiedenen Waren fachgerecht unter BerÃ¼cksichtigung der jeweiligen
Eigenschaften gelagert, gepflegt und weiterbehandelt werden, eine
betriebswirtschaftlich und produktionsbezogen optimale Lagerbestandsmenge
vorgehalten wird, Lagervorschriften und Sicherheitsbestimmungen beachtet und
alle Lagereinrichtungen ordnungsgemÃ¤Ã� gehandhabt, gepflegt und instand
gehalten werden. Je nach LagergrÃ¶Ã�e hat er die dabei anfallenden Arbeiten in
erster Linie zu planen, zu organisieren, zu steuern und zu Ã¼berwachen oder auch
selbst praktisch mitzuarbeiten oder sie in ihrer Gesamtheit allein zu verrichten.
Wenn der Schwerpunkt auf verwaltenden und leitenden Aufgaben liegt, handelt es
sich Ã¼blicherweise um eine Aufstiegsposition. Die dafÃ¼r erforderlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten, insbesondere auch im kaufmÃ¤nnisch-
betriebswirtschaftlichen und bÃ¼rotechnischen Bereich kÃ¶nnen vom KlÃ¤ger, der
Ã¼berwiegend als Zimmermann und somit als Handwerker tÃ¤tig war, nach
wiederholten AuskÃ¼nften der Arbeitsverwaltung zu VergleichsfÃ¤llen nicht im
Rahmen einer maximal dreimonatigen Einarbeitung vermittelt werden. Auf die
TÃ¤tigkeit eines Lagerverwalters ist der KlÃ¤ger daher nicht zumutbar verweisbar.

Die Beklagte verweist den KlÃ¤ger weiter auf die TÃ¤tigkeit eines Kundenberaters
(Verkauf/ Beratung). Aber auch diese TÃ¤tigkeit ist dem KlÃ¤ger nicht zumutbar.
Neben warenkundlichem Wissen (MarktÃ¼berblick, Sortimentskenntnisse,
Funktionsweise, Eigenschaften der Produkte) sind kaufmÃ¤nnische und
verkaufstechnische Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, fÃ¼r deren
Vermittlung Ã¼blicherweise ein Zeitraum von mindestens drei Monaten angesetzt
wird, um die einem zweijÃ¤hrig ausgebildeten VerkÃ¤ufer entsprechende
Qualifikationsebene zu erreichen. Beim KlÃ¤ger reicht zur Ã�berzeugung des Senats
im Hinblick darauf, dass er zeit seines Lebens handwerklich berufstÃ¤tig war, eine
dreimonatige Einarbeitung nicht aus, um die erforderlichen kaufmÃ¤nnischen und
verkaufstechnischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Im Ã�brigen wird
nahezu ausschlieÃ�lich Stehen und Gehen verlangt. BÃ¼cken ist durchaus hÃ¤ufig
erforderlich, gelegentliche Ã�berkopfarbeit und Besteigen von Leitern ist nicht
auszuschlieÃ�en. Heben und Tragen von Lasten ist keineswegs zu vermeiden. Die
zu bewegenden Gewichte kÃ¶nnen sogar das mittelschwere MaÃ� Ã¼bersteigen.
FÃ¼r Kundenberatung zB im Baustoff-Fachhandel trifft es zwar vielfach zu, dass der
Verkauf im Verkaufsraum oder am Schreibtisch anhand von Listen, Katalogen oder
Ã¼ber ein Computer-Terminal abgewickelt und eine strikte Trennung zum Lager
eingehalten wird. Arbeitgeberbefragungen und vermittlerischen Erfahrungen des
LAA Bayern zufolge wird jedoch Ã¼blicherweise den kaufmÃ¤nnischen Kenntnissen,
Fertigkeiten und FÃ¤higkeiten grÃ¶Ã�ere Bedeutung als dem produktbezogenen
und anwendungsspezifischen Wissen zugemessen und kaufmÃ¤nnisch
ausgebildetes Personal (vor allem GroÃ�- und unter UmstÃ¤nden auch
Einzelhandelskaufleute) beschÃ¤ftigt. Auf Grund seines beruflichen Werdegangs
verfÃ¼gt der KlÃ¤ger nur Ã¼ber begrenzte bzw sehr spezielle warenkundliche
Kenntnisse aus der Holzverarbeitung. Ein Einarbeitungszeitraum von drei Monaten
ist daher fÃ¼r den Erwerb umfangreicher Warenkunde mit Verkaufs- und
BeratungsfÃ¤higkeiten bei weitem zu kurz.
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Dem KlÃ¤ger sind daher die von der Beklagten genannten VerweisungstÃ¤tigkeiten
nicht zumutbar. Weitere geeignete VerweisungstÃ¤tigkeiten sind nicht ersichtlich.
Damit liegen die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen BU vor.
Den Eintritt des Leistungsfalls der BU hat der Senat im Anschluss an die
AusfÃ¼hrungen des Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.K. (Gutachten vom
16.01.1999, eingeholt im Klageverfahren S 11 RJ 1072/97) im Januar 1999
angenommen. Denn dieser hat im Vergleich zu den vorhergehenden Ermittlungen
der Beklagten zum ersten Mal herausgestellt, dass dem KlÃ¤ger nur noch und
ausschlieÃ�lich kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten zumutbar sind.

Das angefochtene Urteil des SG Bayreuth vom 05.12.2001 und die diesem zugrunde
liegenden Entscheidungen der Beklagten waren daher abzuÃ¤ndern und die
Beklagte zu verurteilen, dem KlÃ¤ger Leistungen wegen BU ab 01.09.1999 (Â§ 99
Abs 1 Satz 2 SGB VI) zu gewÃ¤hren.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 03.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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